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Hilfe für behinderte Menschen in Österreich ist wichtig.
Es wird viel Geld dafür ausgegeben.
Von 10 Menschen hat ein Mensch eine Behinderung.
Im ganzen Leben hat fast jeder einmal eine Behinderung.
Zum Beispiel:
Weil man krank ist.
Weil man einen Unfall hat.
Oder weil man alt wird. 

Es gibt für behinderte Menschen Geld und Einrichtungen.
Das Geld wird aber nicht richtig verwendet.
Wichtig ist Selbstbestimmung und Assistenz dafür.
Davon gibt es zu wenig in Österreich.
Armut soll verhindert werden.
Aussonderung soll verhindert werden. 
Benachteiligung soll verhindert werden.
Behinderte Menschen wollen bei der Planung mitarbeiten.
Sie wollen mitentscheiden: Wie wird Geld verteilt? 
Im Gesetz steht: Niemand darf benachteiligt werden.
Es wird aber nicht eingehalten.

Oft entscheiden behinderte Menschen nicht selbst.
Oft entscheiden andere.
Zum Beispiel:
Die Gewerkschaft von Betreuern ohne Behinderungen.
Die Einrichtungen für behinderte Menschen.
Die, denen die Einrichtungen gehören.
Zum Beispiel: die Kirche.

Es muss klar sein:
Wer entscheidet was?
Wer hat was entschieden?
Wer entscheidet über das Geld?

Es gibt seit 100 Jahren viele Forderungen von Menschen mit Behinderungen.
Selbstbestimmt Leben Österreich hat einen Brief an alle Parteien geschrieben.
Da stehen die Forderungen alle drinnen. 
Wir werden weiter dafür kämpfen.
Auch wenn alles so lange braucht.

Diesen Text hat Volker Schönwiese geschrieben.

Politik für behinderte Menschen 
heute
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Volker Schönwiese

Behindertenpolitik
aktuell

Die Behindertenhilfe in Österreich ist sozial- und wirtschaftspolitisch ein bedeutsamer 
Sektor. Behindertenpolitische Programme und Maßnahmen bewegen sich zwischen 

Fürsorge, Rehabilitation und nur begrenzter Anerkennung von Selbstbestimmung. Viele Rechte 
von Menschen mit Behinderungen warten noch auf ihre Umsetzung.

Behindertenpolitik betrifft je nach 
Zählweise ca. zehn Prozent der 
Bevölkerung. Die große Mehrheit 
aller Menschen kommt allerdings 
im Lauf des Lebens in Situationen, 
die persönliche Unterstützung er-
fordern: kurzfristig durch Unfall 
oder Krankheit, langfristig durch 

keit von Behindertenpolitik wird 
in der Öffentlichkeit allerdings 
kaum in ihrer realen Dimension 
wahrgenommen. Ansprüche einer 
an Menschenrechten orientierten 
Struktur- und Behindertenpolitik 
werden durch politisch unterstütz-
te Rituale von Barmherzigkeit – wie 

„Licht ins Dunkel“ und viele andere 
Charity-Aktionen – überlagert.

Typen von 
Behindertenpolitik

Es können drei Zugänge zur Behin-
dertenpolitik[2] beschrieben werden: 

Alter. Auch Mitbetroffenheit durch 
die behinderten Verwandten oder 
Freund-innen darf dabei nicht 
vergessen werden. Behinderung 
ist also keine klassische Rand-
gruppen- oder Minderheitenprob-
lematik, sie betrifft alle Menschen 
in Österreich und ist eines der 
zentralen Themen von Sozialpo-
litik. Ausdruck dieser Situation 
ist, dass international wie auch in 
Österreich ein beträchtlicher Anteil 
der Sozialbudgets für Hilfssysteme 
für Menschen mit Behinderungen 
ausgegeben wird.[1] Die sozial- und 
wirtschaftspolitische Bedeutsam-

[1] Vgl. Michael Maschke (2008): Behinderten-
politik in der Europäischen Union. Wiesbaden: 
VS-Verlag, S. 121ff. und Hubert Stockner (2010): 
Österreichische Behindertenpolitik im Lichte der 
UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen. Kapitel: 5.3 Ausgaben und 
Mittelverwendung. Diplomarbeit. In: bidok.at.

[2]  ebd. Maschke, S. 59ff. und Stockner, Kapitel 
4.4 und 4.5.

Aktivist-innen bei einer Demonstration gegen die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen | Foto: privat.



• Kompensationsorientierte Behin-
dertenpolitik mit mehr oder weni-
ger ausgebauten Geld-, Sach- und 
Dienstleistungen wie die Betreu-
ung behinderter Menschen in oder 
durch Einrichtungen. 

• Rehabi l itat ion sor ient ier te 
Behindertenpolitik – die medizi-
nische, soziale und psychische 
Rehabilitation zur Förderung von 
Arbeitsbefähigung und Beschäf-
tigung stehen als Maßnahmen im 
Vordergrund. 

• An Menschenrechten orien-
t ier te Behinder tenpol it ik ,  d ie 
Nicht-Disk r iminierung, Selbst-
bestimmung und Part izipation 
zum Ziel hat; sie setzt auf gemein-
de n a he  Unte r s t üt z u ng s -  u nd 
Assistenzdienste. 

In der österreichischen Behinder-
tenpolitik finden sich Elemente 
aller drei Typen von Maßnahmen, 
die häufig parallel, oft aber mit-
einander ver woben und jeden-
falls unreflektiert nebeneinander 

Interessensgruppen

Vielfältige Interessensgruppen agie-
ren in diesem Zusammenhang, ohne 
dass es dafür ausreichende und offe-
ne Auseinandersetzungen gibt. Ein 
Beispiel für die Intransparenz von 
Macht- und Einflussverhältnissen 
soll kurz angeführt werden: Als der 

„Nationale Aktionsplan Behinderung 
2012–2020“ (NAP) als Strategie der 
österreichischen Bundesregierung 
zur Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention beschlossen 
wurde, wollten Aktivist-innen von 
Selbstbestimmt Leben Gruppen 
über Anfragen an Nationalrats-
abgeordnete wissen, welche Stel-
lungnahmen zum NAP abgegeben 
worden waren, ob und wie beispiels-
weise die Wirtschaftskammer, die 
Gewerkschaften und die Kirchen in 
Österreich zum Entwurf Stellung ge-
nommen hatten. Unter Hinweis auf 
Datenschutz wurde von der Regie-
rung dazu keine Auskunft gegeben. 

bestehen: Es gibt Bundes- und 
Landeszuständigkeiten, es gibt 
historisch gewachsene und sehr 
etablierte Strukturen von Dienst-
leistungen und Einrichtungen in 
der Behindertenhilfe. Um behin-
derte Menschen vor Armut, Aus-
schluss und Diskriminierung zu 
schützen, braucht es menschen-
rechtlich sehr gut reflektierte Maß-
nahmen auf allen drei genannten 
Ebenen. Das Zusammenwirken von 
Bund, Ländern, Gemeinden und 
Sozialversicherungen ist dabei 
gefordert, in der Praxis aber ein 
politischer Balanceakt. Es besteht 
eine starke Tendenz, Verantwor-
tung und Finanzierung zwischen 
den genannten Ebenen hin- und 
herzuschieben. Im Rahmen der 
Finanzausgleichsverhandlungen 
wird dies verhandelt, dabei werden 
die vorhandenen Strukturen für 
die Betroffenen und die Öffentlich-
keit sehr intransparent langfristig 
verfestigt. 

[3]  Ursula Naue (2015): Nachhaltige politische Partizipation. Politische Realität oder Rhetorik in 
Bezug auf Menschen mit Behinderungen? Vortrag. Auf: bidok.at.

Übergabe der Petition für die Gleichstellung behinderter Menschen am 20. April 1995 an den damaligen Präsidenten des Nationalrats Heinz Fischer.
Foto: Andreas Oechsner.
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Die Einflussnahme der zentralen 
Interessensgruppen blieb unklar 
und intransparent, die im NAP be-
schriebenen vagen und strukturell 
ineffektiven Maßnahmen blieben 
in ihrem Entstehungszusammen-
hang unhinterfragt. Die Einladung 
an Menschen mit Behinderungen 
zur Mitarbeit in der Begleitgruppe 
zum NAP – oder anderen offiziellen 
Gremien – entspricht unter solchen 
Bedingungen nicht dem Partizipa-
tionsprinzip, das die UN-Behinder-
tenkonvention einfordert. Es wird 
zur Mitarbeit eingeladen, aber es ist 
von vornherein klar, dass sich wenig 
ändern wird. Die Fachliteratur be-
nennt diese Tendenz in der Politik 
als „Tokenism”, eine Form von Ali-
bipolitik.[3]

Die Organisat ionen der Selbst- 
bestimmt Leben Bewegung kämpfen 
in ihrer Interessenspolitik seit jeher 
um die Balance zwischen konstruk-
tiver Mitarbeit, Arbeit an Transpa-
renz und Protest. Es ging und geht 
dabei darum, den Möglichkeitsraum 
für ein selbstbestimmtes Leben mit 
Behinderungen zu erkämpfen. Ein 
Beispiel dafür ist die im Jahr 1995 
von der Selbstbestimmt Leben Be-
wegung initiierte Petition an den 
Nationalrat, um die österreichische 
Verfassung mit einer Antidiskrimi-
nierungsbestimmung zu ergänzen. 
Mit Unterstützung vieler Organi-
sationen gelang es, österreichweit 
48.000 Unterschriften für die ge-
setzliche Verankerung der Gleich-
stellung behinderter Menschen zu 
sammeln und dem Parlament zu 
übergeben.

Im Jahr 1997 wurde im Art. 7 der 
Bundesverfassung folgender Passus 
hinzugefügt: „Niemand darf wegen 
seiner Behinderung benachteiligt 
werden. Die Republik (Bund, Län-
der und Gemeinden) bekennt sich 
dazu, die Gleichbehandlung von 
behinderten und nichtbehinderten 

Leben Init iat iven forderte im 
Wahlkampf 2019 ressort- und 
länderübergreifende gesetzliche Re-
gelungen ein, die konsequent der UN-
Behindertenrechtskonvention folgen. 
Diese waren unter anderem

• ein bundesweit einheitliches, be-
darfsgerechtes und einkommensun-
abhängiges System der Persönlichen 
Assistenz für Kinder, Erwachsene 
und alte Menschen mit allen Formen 
von Behinderungen, 

• die verpflichtende Bindung von 
Bundes- und Landesförderungen 
an Barrierefreiheit, z. B. der Wohn-
bauförderung, 

• Verankerung von Barrierefrei-
heit in der Gewerbeordnung,

• Beseitigungs- und Unterlas-
sungsanspruch im Bundes-Behin-
dertengleichstellungsrecht, 

• Erhöhung der Ausgleichszahlun-
gen für Betriebe, die die Vorgaben 
zur Einstellung von Menschen mit 
Behinderungen nicht erfüllen,

• keine Kinder mehr neu in Son-
derschulen aufnehmen, um einen 
konsequenten Übergang zur inklu-
siven Schule zu schaffen. 

Eine klare politische Zuständig-
keit sollte durch Einrichtung eines 
Staatssekretariats für Fragen von 
Menschen mit Behinderungen im 
Bundeskanzleramt hergestellt wer-
den. Es müsste ein Staatsekretariat 
sein, das ressort- und länderüber-
greifend verhandeln kann und die 
dafür nötigen Ressourcen erhält. 
Dieses Staatssekretariat gibt es 
jetzt (2020) zwar noch immer nicht, 
es ist aber nicht das erste Mal in 
der 100-jährigen Geschichte der 
Behindertenbewegung, dass an der 
Erfüllung einer zukunftsträchtigen 
Forderung langfristig gearbeitet 
werden muss. 

Menschen in allen Bereichen des 
täglichen Lebens zu gewährleisten.“
Diese Verfassungsänderung – sym-
bolisch ein außerordentlicher Er-
folg – erweiterte den Spielraum 
für menschenrechtsorientierte 
Behindertenpolitik, wurde jedoch 
im Alltag behinderter Menschen 
nicht unmittelbar wirksam. Bis 
heute haben behinderte Menschen 
bei Diskriminierung keinen umfas-
senden Anspruch auf Unterlassung 
oder Beseitigung der Diskriminie-
rung.

Aktuelle Forderungen 
der Selbstbestimmt 
Leben Bewegung

Die von Politik und Dienstleistern 
der Behindertenhilfe unabhängi-
gen und seit den 1970er Jahren agie-
renden Graswurzel-Gruppen der 
Selbstbestimmt Leben Bewegung 
waren und sind als NGOs finanziell 
und organisatorisch schwach, oft in 
ihrer Existenz bedroht, wenn auch 
inhaltlich kreativ und immer wie-
der zu Aktionen bereit. Ihnen sind 
hart erkämpfte Alternativen zur 
traditionellen Behindertenhilfe zu 
verdanken:

• Persönliche Assistenz in den ei-
genen vier Wänden statt Betreuung 
in einer Wohneinrichtung,

• Persönliche Assistenz am Ar-
beitsplatz statt Betreuung in einer 
Behindertenwerkstätte,

• Emanzipatorische Peer-Bera-
tung statt Bevormundung durch 
nichtbehinderte Professionelle,

• Persönliches Budget zur Selbst-
verwaltung für behinderte Personen 
statt Abrechnung zwischen Dienst-
leister und Kostenträger.

Selbstbestimmt Leben Österreich 
(SLIÖ) als bundesweite Interessen-
vertretung der Selbstbestimmt 
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